
WASCHORDNUNG & WASCHRAUMBENUTZUNG 

für das Mehrfamilienhaus, Kantonsstrasse 78, 7205 Zizers  

Benützungszeit Waschraum / Waschraumkalender 
 
Die Waschküche darf täglich ausser Sonntags von 6.00 bis 22.00 Uhr bedient werden.  
 
Jeder Tag besteht aus 3 Zeitblöcken: 07:00-12:00, 12:00-17:00 und 17:00-22:00 Uhr, siehe            
Waschraumkalender aussen an der Waschraumtür. 
 
Eine Waschraumbenutzung darf maximal 3 aneinanderhängende Zeitblöcke betragen, dann         
muss der Waschraum für den/die nächsten/e Benutzer/in frei sein. Zum Beispiel: 07:00 bis 22:00              
an einem Tag oder 12:00 bis 12:00 Folgetag oder 17:00 bis 17:00 Folgetag. Es können/dürfen               
aber auch nur 2 oder 1 Zeitblock beansprucht werden. Vgl. Beispiel-Waschkalender. So ist             
gewährleistet, dass jeder/e Benutzer/in mindestens 1x in der Woche den Waschraum benutzen            
kann. 
 
Es dürfen bis maximal 4 Wochen im Voraus Reservationen im Waschraumkalender eingetragen            
werden. 
 
Antritt des Waschraums 
 
Während der reservierten Waschzeit darf der Waschraum nur von dem/der benutzenden Mieter/in            
betreten werden. Der/die Mieter/in kann während seiner/ihrer Waschzeit den Waschraum          
abschliessen. 
 
Vor Waschbeginn muss der/die Mieter/in sich vergewissern, dass Waschmaschine, Secomat und           
Hängeleinen in Ordnung sind bzw. funktionieren. Sollte dies nicht der Fall sein, muss er/sie dies               
unverzüglich der Verwaltung melden (Tel. 081 300 07 50). 
 
Wäsche waschen: Es dürfen nur Waschmittel, welche für Waschmaschinen bestimmt 
sind, 

verwendet werden. 
Die Dosierung muss für weiches Wasser (ca. 9-12 °f) erfolgen. 
Vor dem Füllen der Wäschetrommel müssen alle Taschen geleert werden 
(Büroklammern, Münzen, Nägel, Steine, Papiertaschentücher etc.). 
Nach jedem Gebrauch der Waschmaschine ist der Filter sowie die 
Waschmittelschublade zu reinigen. 

 
Wäsche trocknen: Wäsche MUSS und darf nur mit dem SECOMATEN getrocknet werden! 

Das Aufhängen von nasser/feuchter Wäsche ohne Benutzung des 
Secomaten ist wegen der Schimmelpilzbildung in den Waschräumen 
verboten. 
Während des Wäschetrocknens müssen Türe und wo vorhanden auch 
Fenster geschlossen sein. 
Nach jedem Wäschetrocknen ist der Filter des Secomaten zu reinigen. 

 
Rückgabe des Waschraums 
 
Der Waschraumschlüssel muss wieder an den Haken neben der Tür aufgehängt werden. 
Der Waschraum ist in sauberem Zustand zu hinterlassen: Apparate inkl. Filter, Waschbecken,            
Boden. 
 
Zizers, im September 2019, die Hausverwaltung Tel.: 081 300 07 50, info@gricon.ch 


